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199' ·01 ... 3 , 

H - 63'1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen .... 
des Nationalrates XVIII. Gesctzgcbungspcriode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Huber, Ing. Reichhold, Murer 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Durchschnittssatzverordnung für die Land- und 

Forstwirtschaft 

Die derzeit gültige Verordnung des Finanzminist~rs über die 

Aufstellung von Durchschni t-tssätzen für die Ermittlung des 

Gewinnes aus Land- und Forsüv-irtschaft gilt entgegen der 

bisher üblichen Praxis nur für ein Kalenderjahr, nämlich für 

die Veranlagung für das Kalenderjahr 1989. Bisher wurde diese 

Verordnung zumeist für zwei Kalenderjahre erlassen. 

Nach dem Erlaß des Finanzministers vom 31.05.1960, Zahl 

132.662-9/1959 hat die gesonderte Ermittlung des Gewinnes aus 

der Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundflächen, aus 

welchen der Gewinn laufend nach Durchschnittssätzen ermittelt 

wird, zu unterbleiben, da der Holzzuwachs im Durchschnitts

satz bereits berücksichtigt ist. Dieser Erlaß wird aber nicht 

mehr angewendet und Veräußerungsgewinne .müssen in den 

genannten Fällen daher derzeit versteuert werden. 

Die unterzeichneten Abgeordnei:en ri_ch-ten daher an den Herrn 

Bundesminister -für Finanzen die 

A n fra 9 e 

1) Sind Sie bereit, die derzeit geltende Pauschalierungsver

ordnung auch für die Veranlagung für die Kalenderjahre 

1990 und 1991 zu verlängern? 1 
2) Sind Sie bereit, die zitierte Erlaßbestimmung in_ded/Text / /y-

der Pauschalierungsverordnung zu übernehmen~~~u - ve~_ 
äußerungsgewinne in den be-treffenden Fällen w i i-p.x;,h ' 

I r/77' ; 

steuerfrei zu stellen? 
I 
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